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Grenzüberschreitende Kooperation Niederösterreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn
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	Projektregistrierungsnummer
:



	Posteingang
: 




Beratung, Projekt- und Abrechnungseinreichung bei:

Regionalmanagement Niederösterreich – Büro Mostviertel
Mostviertelplatz 1

3362 Öhling

Tel: 0043-7475-53 340 300

Fax: 0043 -7475- 53 340 350

E-Mail: regionalmanagement@mostviertel.at

An Herrn Karl G. Becker 

Antragsformular

1. Projektbezeichnung

1.1. Projekttitel


2. Angaben zum/zur Projektträger/in

2.1. Name der Institution

2.2. Anschrift

Straße, Nummer:


Postleitzahl, Ort:


Telefon: 


Mobil:


Fax:


E-Mail:


Zeichnungsberechtigter/e Vertreter/in:

Zeichnungsberechtigte/-r Vertreter/in Telefon, E-Mail:
Ansprechperson:


Ansprechperson Tel., E-Mail:
2.3. Bankverbindung des/der Projektträger/in
Name des Instituts:



Bankleitzahl:
Projekt-Kontonummer:



Projektkonto lautend auf:

2.4 Ist der/die Projektträger/in vorsteuerabzugsberechtigt?

 Ja




Nein

2.5 Rechtspersönlichkeit (Zutreffendes bitte ankreuzen): 


Verein






sonstige Gebietskörperschaft


Gemeinde





Schulerhalter

eingetragene Gesellschaft




Sonstiges……………………………
3. Angaben zum/zur Projektpartner/in im Nachbarland

3.1. Name der Institution

3.2. Anschrift

Straße, Nummer:


Postleitzahl, Ort:


Land, Landkreis/Komitat:
Telefon:


Mobil:

Fax:

E-Mail:


Ansprechperson: 


Ansprechperson Tel, E-Mail:
4. Angaben zum Projekt

4.1. Zielsetzungen des Projektes, grenzüberschreitende Effekte (max 5 Zeilen) 
4.2. Projektinhalt, Fördergegenstand 

4.2.1 Aktivitäten im Projekt:
4.2.2 Aufgaben des/der Projektträgers/in: 
4.2.3 Aufgaben des/der Projektpartners/in:
4.3. Ort der Projektumsetzung/ Wirkungsbereich des Projektes (Kreuzen Sie bitte das Gebiet an, in dem das Projekt umgesetzt wird)

Niederösterreich


Slowakei

Tschechien


……
Ungarn

Gemeinde: 

Bezirk: 


4.4. Projektlaufzeit



Projektbeginn:
TT.MM.JJJJ

Projektabschluss: TT.MM.JJJJ
5. Kostenplan 

Ist Ihre Institution vorsteuerabzugsberechtigt, tragen Sie bitte die Nettokosten im Kostenplan ein. 
Ist Ihre Institution nicht vorsteuerabzugsberechtigt, tragen Sie bitte die Bruttokosten im Kostenplan ein. 
5.1. Freiwillige unbezahlte Arbeit

€ 

(ohne Geldfluss)
5.2 Externe Dienstleistungen
5.2.1. Honorare
€ 


5.2.2. Übersetzungs- und Dolmetschkosten
€ 


5.2.3. Sonstiges: 
€ 


Externe Dienstleistungen gesamt
€

5.3 Sachkosten
5.3.1. Materialkosten (z.B. Porto, externe Kopierkosten, ...)
€




5.3.2. Druckkosten
€


5.3.3. externe Mietkosten (z.B. Raum, Geräte, Bus, ... )
€


5.3.4. Fahrtspesen (z.B. km-Geld, Fahrkarten Bahn und Bus)

€


5.3.5. Übernachtungskosten
€




5.3.6. kleine Investitionen (z.B. Beschilderungen)
€




5.3.7. Sonstiges: (z.B. Presse, kleine Inserate)
€





Sachkosten gesamt
€

	Projektgesamtkosten


€


6. Sonstige beantragte öffentliche Mittel

6.1. Wurde für das Projekt bzw. für einen Projektteil bereits ein Förderantrag bei einer 

anderen Förderstelle eingereicht? (Zutreffendes bitte ankreuzen.)

ja
nein

6.2. Wenn ja, bei welcher/welchen Förderstelle/n:

Bezeichnung der Förderstelle1 / Gemeinde 1:

Anschrift:


Zuständige/-r Sachbearbeiter/in:


Telefon:


Bezeichnung der Förderstelle2 / Gemeinde 2:

Anschrift:


Zuständige/-r Sachbearbeiter/in:


Telefon:


7. Finanzierungsplan

	7.1 Einnahmen, Eigenmittel
7.1.1. Förderungen des Bundes
7.1.2. Förderung des Landes NÖ aus Aktion „Grenzenlose Regionalentwicklung“ (angesuchte Förderung , max. 50% der Projektgesamtkosten)
7.1.3. sonstige Förderungen des Landes NÖ

7.1.4. Förderungen von Gemeinden

7.1.5. Sponsoring

7.1.6. Eigenmittel 
Zutreffendes bitte hier unterstreichen: Barmittel, Mitgliedsbeiträge, Erlöse aus Verkäufen
7.1.7. Erlöse aus Kartenverkäufen
7.1.8. sonstige Erlöse
	€ 

€

€

€

€

€

€

€

€

	7.2 Freiwillige unbezahlte Arbeit 

(ohne Geldfluss)
	€

	7.3 Gesamtfinanzierungsmittel (= Projektgesamtkosten)

	€




Grenzüberschreitende Kooperation Niederösterreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn

Die NÖ Landesregierung legt Wert auf die europäische Integration und möchte mit einem eigenen Sonderförderprogramm – der Aktion „Grenzenlose Regionalentwicklung“–Vorhaben und Projekte mit den Nachbarländern Tschechien, Slowakei und Ungarn im sozio-kulturellen Bereich fördern, die das persönliche Kennen lernen und Entdecken von Gemeinsamkeiten für weitergehende grenzüberschreitende Projekte unterstützen. Durch diese Art von Projekten sollen gerade kleine Initiativen zur grenzüberschreitenden Aktivität ermuntert werden. 

1. Projektträger 

Als Projektträger können regionale und lokale Vereine, Gemeinden und sonstige Gebietskörperschaften sowie Schulerhalter, eingetragene Gesellschaften auftreten, die ein grenzüberschreitendes Vorhaben planen und mit tschechischen, slowakischen und/oder ungarischen Partner/innen durchführen. 

Dabei werden max. 50% der anerkennbaren Projektgesamtkosten gefördert, maximal jedoch EURO 2.500,--. 

Einzelpersonen, politische Parteien und Schulen sind nicht förderfähig. 


Der Wirkungsbereich (= Durchführungsort des Projektes) muss entweder in Niederösterreich oder in den Nachbarländern Tschechien, Slowakei und Ungarn liegen.
Projekte zu folgenden übergreifenden Themen können eingereicht werden:

Gemeinde- und Regionskooperationen, Geschichte, Bildung, Wirtschaft, Umwelt, Energie, Tourismus, Gesundheit und Soziales, Humanressourcen und Arbeitsmarkt. 
Sportbezogene Projekte werden nicht gefördert.

2. Einreichung

Der Projektantrag muss vor der Projektdurchführung in gedruckter und elektronischer Form bei der Einreichstelle eingereicht werden (in Ausnahmefällen kann das Originalantragsformular mit Originalunterschrift eingescannt werden und bereits vor der postalischen Zusendung des Originalantrags als PDF Dokument per E-Mail eingereicht werden.). 

Dem Antrag ist eine Kopie des Vereinsregisterauszugs (nur bei Vereinen), des Firmenbuchauszugs (bei eingetragenen Gesellschaften) sowie eine Kopie der Vorsteuerabzugsberechtigung (nur bei vorsteuerabzugsberechtigten Institutionen) beizulegen. 
Projekteinreichungen sind laufend möglich. Auf Einreichfristen wird in den Veröffentlichungen Ihres Regionalmanagement Niederösterreich- Büros hingewiesen. Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit der Mittel sind mindestens 2 Vergabesitzungen pro Jahr vorgesehen.

Die im Antrag angegebene Projektlaufzeit beinhaltet die Zeit für Projektvorbereitung, -durchführung, -nachbereitung und Rechnungsbezahlung durch den/die Projektträger/in. Projektabrechnungen müssen bis spätestens 1 Monat nach Projektabschluss bei der Einreichstelle eingereicht werden.

Anerkannt werden nur projektbezogene Rechnungen, die innerhalb der Projektlaufzeit ausgestellt und bezahlt werden. Rechnungen sind ab Projektbeginn förderfähig, frühestens aber ab Amtsbekanntgabe. Der Posteingangsstempel auf dem unterzeichneten Originalantragsformular entspricht der Amtsbekanntgabe. Projekte müssen spätestens am 31.12.2012 abgeschlossen werden und werden vorbehaltlich der Genehmigung gefördert.

Nicht förderfähig sind Projekte, die keinen grenzüberschreitenden Bezug haben, sowie Projekte, die bereits aus anderen Finanzierungsinstrumenten gefördert werden. 
Einreichstelle ist Ihr Regionalmanagement Niederösterreich – Büro, je nach Durchführungsort des Projektes:

Regionalmanagement Niederösterreich-Büro Waldviertel, 3910 Zwettl, 

Am Statzenberg 1, Tel: 0043-2822-9025 20213, Fax: 0043-2822-9025-42000, 

E-Mail: info@rm-waldviertel.at, http://www.rm-waldviertel.at
Ansprechperson:
Mag. (FH) Ursula Poindl
(Durchführungsort des Projektes: Waldviertel mit PartnerInnen aus Tschechien, d. Slowakei, Ungarn)

Regionalmanagement Niederösterreich-Büro Weinviertel, 2225 Zistersdorf, Hauptstraße 31,  

Tel: 0043-2532-2818, Fax: 0043-2532-2818-18, 

E-Mail: alena.hosch@euregio-weinviertel.eu; jitka.koessler@euregio-weinviertel.eu, 

http://www.euregio-weinviertel.eu 

Ansprechpersonen: 
Ing. Alena Hosch (für Projekte mit der Slowakei und Ungarn)



      
Jitka Kössler (für Projekte mit Tschechien) 

(Durchführungsort des Projektes: Weinviertel mit PartnerInnen aus Tschechien, d. Slowakei, Ungarn)

Regionalmanagement Niederösterreich-Büro Industrieviertel, 2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1, Tel: 0043-2622-271 56 , Fax: 0043-2622-271 56 99, 

E-Mail: h.triteos-meidlik@industrieviertel.at, http://www.industrieviertel.at
Ansprechperson:
Mag. Hajnalka Triteos Meidlik

(Durchführungsort des Projektes: Industrieviertel mit PartnerInnen aus Tschechien, d. Slowakei, Ungarn)

Regionalmanagement Niederösterreich – Büro Mostviertel, 3362 Öhling, Mostviertelplatz 1, Tel: 0043-7475-53 340 300,Fax: 0043 -7475- 53 340 350, 

E-Mail: regionalmanagement@mostviertel.at, http://www.regionalverband.at
Ansprechperson:
Karl G. Becker

(Durchführungsort des Projektes: Mostviertel mit PartnerInnen aus Tschechien, d. Slowakei, Ungarn)

Regionalmanagement Niederösterreich – Büro NÖ – Mitte, 3100 St. Pölten, Josefstraße 46a, TOP 5, Tel: 0043-2742 71 800, Fax: 0043- 2742 71 800 40, 

E-Mail: office@noe-mitte.at, http://www.noe-mitte.at
Ansprechperson:
DI Reinhard M. Weitzer

(Durchführungsort des Projektes: NÖ-Mitte mit PartnerInnen aus Tschechien, d. Slowakei, Ungarn)

Die eingereichten Projekte werden dem NÖ-übergreifenden Vergabegremium zur Genehmigung vorgelegt. 

3. Kosten und Finanzierung
Förderfähig sind nur projektbezogene Kosten/Rechnungen, die ab Projektbeginn (Datum lt. Antrag) jedoch frühestens ab Amtsbekanntgabe und bis spätestens Projektende (Datum lt. Antrag), jedoch 

längstens bis 31. 12. 2012 angefallen und bezahlt worden sind.
Förderfähig sind nur Kosten die auf den Projektträger lauten.
Nicht förderfähig sind alle Kosten, die nicht projektbezogen und nicht im Fördervertrag angeführt sind, interne Personalkosten, Kosten für Objekte und Einrichtungen (z.B. Büroausstattung, PCs, Digitalkameras), Telefonkosten, Geschenke, Dekorationen, Bankspesen, Verpflegung, In-House- Vergaben, Zahlungen außerhalb der Projektlaufzeit, Sollzinsen, Gebühren für Finanzgeschäfte, Wechselgebühren und Devisenverluste, sonstige Finanzierungskosten, Tagesdiäten, Pauschalbeträge bzw. -rechnungen.

Vorsteuerabzugsberechtigte Institutionen können die Förderung auf Grundlage der Nettokosten beantragen. Projektbezogene Einnahmen (z.B. Eintrittsgelder, Seminarbeiträge, Verkauf von Produkten, Projektsponsoring) werden als Eigenmittel des Projektträgers gewertet und sind kofinanzierbar.

Werden öffentliche Mittel bei anderen Förderstellen beantragt, ist dies bei der Antragstellung bekannt zu geben. Förderungen von Gemeinden und vom Bund werden als Eigenmittel gewertet und sind ebenfalls kofinanzierbar.
Die Aktion „Grenzenlose Regionalentwicklung“ wird aus Finanzierungsmitteln der NÖ Landesregierung, der Abteilung für Raumordnung und Regionalpolitik (RU2) dotiert und daher werden sonstige Förderungen des Landes Niederösterreich von den Projektgesamtkosten abgezogen. Der daraus resultierende Restbetrag wird zur Berechnung der Förderung herangezogen.

4. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt auf Grundlage 

· eines Projektberichts inkl. detaillierter Gegenüberstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben für das geförderte Projekt, 

· saldierter Rechnungen/Honorarnoten (genaue Erklärung siehe ***)

· eines unterfertigten Zeitnachweises (bei freiwillig unbezahlter Arbeit), 

· entsprechendem Anschauungsmaterial. 

Falls Fahrtkosten genehmigt wurden und angefallen sind, legen Sie bitte eine unterfertigte Fahrtkostenaufstellung und entsprechende Fahrkarten der Abrechnung bei. Entsprechende Vorlagen erhalten Sie bei Ihrem Regionalmanagement Niederösterreich- Büro oder unter www.regionalmanagement-noe.at.
***Folgende Rechnungen und Zahlungsnachweise sind der Abrechnung unbedingt beizulegen:
· bei Überweisungen: Original-Rechnungen bzw. Original-Honorarnoten, Original-Überweisungsbelege, Original-Kontoauszüge 
· Bei Telebanking: Original-Rechnungen bzw. Original-Honorarnoten, Original-Buchungsprotokolle (der Rechnungsbetrag muss ersichtlich sein), Original-Kontoauszüge 
· bei Barzahlungen: Original-Rechnungen bzw. Original-Honorarnoten mit Empfangsbestätigung (d.h. mit Vermerk „Betrag bar erhalten“), Original-Kassabuch bzw. Original-Projektkassabuch mit Unterschrift des/der Projektträgers/in inkl. Nachweis des Geldflusses). 
Anschauungsmaterial für die Projektdokumentation (Zutreffendes bitte der Abrechnung beilegen):
· Einladung(en) zweisprachig (Deutsch, Sprache des Projektpartners im Nachbarland)
· Folder (zweisprachig)
· Plakat(e) (zweisprachig)
· Publikation(en) (zweisprachig)
· Protokolle, Aktennotizen (z.B. von Besprechungen)

· Tagungsmappen, Seminarprogramme
· Teilnehmerliste(n) mit Original-Unterschriften
· bei großen öffentlichen Veranstaltungen nicht notwendig, jedoch Fotodokumentation erwünscht

· bei Seminaren und Workshops Teilnehmerliste erwünscht

· Fotos

· Presseberichte
· Sonstiges Anschauungsmaterial
Die vollständigen Abrechnungsunterlagen müssen bis spätestens 1 Monat nach Projektende lt. Antrag bei der Einreichstelle einlangen. Die gesamten saldierten Rechnungen sind der Abrechnung beizulegen. Die Auszahlung der Förderung erfolgt erst nach Vorlage und Prüfung der oben genannten Unterlagen.

Es können auch Rechnungen aus dem jeweiligen Nachbarland für die Förderung angerechnet werden (nicht jedoch Rechnungen, die der Projektpartner ausstellt), wenn die Rechnung auf den/die Projektträger/in ausgestellt ist und durch ihn/sie bezahlt wurde. 

Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass ProjektträgerInnen alle projektbezogenen Originalrechnungen und Zahlungsnachweise für etwaige Rechnungsprüfungen durch den Landesrechnungshof bis Ende 2019 aufbewahren müssen (Kopien werden nicht akzeptiert!). 
5. Publizitätsregeln

Da im Rahmen der Aktion „Grenzenlose Regionalentwicklung“ Kooperationen mit europäischen Nachbarländern gefördert werden, ist in Publikationen, Präsentationen, Medien oder sonstigen Veröffentlichungen in jedem Fall das EU-Logo sowie das Logo des Landes Niederösterreich zu veröffentlichen (kann aus diesem Dokument kopiert werden oder erhältlich unter www.regionalmanagement-noe.at). 


Das Logo ist auf dem Deckblatt oder zumindest auf der Rückseite von Drucksorten (z.B. Einladungen, Plakate, Broschüren, Kataloge, Bücher, CD’s usw.) gut sichtbar anzubringen. Auch in projektbezogenen Medien z.B. Homepage ist das Förderlogo gut sichtbar zu platzieren.

Die Vergabe der Förderung erfolgt auf Grundlage der oben beschriebenen Bestimmungen. 
Der/die Projektträger/in akzeptiert die Richtlinien für die Förderung aus der Aktion „Grenzenlose Regionalentwicklung“ und bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben des Förderantrages.
Der Fördergeber kann die Förderung ganz oder teilweise zurückverlangen, wenn die Förderung auf Grund unrichtiger Angaben vergeben wurde, die Förderung widmungswidrig verwendet wurde oder unzulässige Doppel- bzw. Mehrfachförderungen ersichtlich sind. 

Der/die Projektträger/in verpflichtet sich, die widmungsgerechte Verwendung der zuerkannten Fördermittel überprüfen zu lassen und die Belege und einschlägige Projektdokumentationen bis Ende 2019 (für Projekte ab 2012) aufzubewahren.


Datum
Unterschrift und Stempel des/der zeichnungsberechtigten ProjektträgerIn

Datum
Unterschrift und Stempel des/der zeichnungsberechtigten ProjektpartnerIn

Gefördert durch 


das Land 


Niederösterreich





Aktion





Grenzenlose Regionalentwicklung


 2012





Fördersumme: max. EUR 2500,--  































































































Gefördert durch 


das Land 


Niederösterreich





Aktion





Grenzenlose Regionalentwicklung


 


Richtlinien 2012





Gefördert durch das Land Niederösterreich





Gefördert durch das Land 


Niederösterreich








� und 2 ist nicht vom Projektträger auszufüllen!





� Das ausgefüllte und unterzeichnete Antragsformular muss der Einreichstelle sowohl in elektronischer Form (via E-Mail) als auch in gedruckter Form mit Originalunterschrift des Zeichnungsberechtigten (via Post) übermittelt werden.


Weiterführende Informationen zur Aktion Grenzenlose Regionalentwicklung bekommen Sie bei Ihrem Regionalmanagement Niederösterreich- Büro.


� Eine Kopie des Vereinsregisterauszugs (Amtsbestätigung) ist dem Antragsformular beizulegen


� Eine Kopie des Firmenbuchauszugs ist dem Antragsformular beizulegen


� Projektlaufzeit beinhaltet die Zeit für Projektvorbereitung, -durchführung, -nachbereitung und Rechnungsbezahlung durch den/die Projektträger/in. Projektabrechnungen müssen bis spätestens 1 Monat nach Projektabschluss bei der Einreichstelle eingereicht werden. Anerkannt werden nur projektbezogene Rechnungen, die innerhalb der Projektlaufzeit ausgestellt und bezahlt werden. Rechnungen sind ab Projektbeginn förderfähig, frühestens aber ab Amtsbekanntgabe. Der Posteingangsstempel Ihres Regionalmanagement Niederösterreich- Büros auf dem unterzeichneten Originalantragsformular entspricht der Amtsbekanntgabe. Projekte müssen spätestens am 31.12.2012 abgeschlossen werden.


� Anerkannt werden nur Rechnungen, die auf den Projektträger lauten


� Freiwillige unbezahlte Arbeit wird mit 11,--€ pro Stunde bewertet. Der Wert der freiwillig unbezahlten Arbeit darf max. 50% der Projektgesamtkosten ausmachen. Die restlichen 50% müssen auf jeden Fall mit Rechnungen belegbar sein. 





� Die Aktion Grenzenlose Regionalentwicklung wird aus Mitteln der NÖ Landesregierung- der Abteilung Raumordnung und Regionalpolitik (RU2) dotiert und daher werden sonstige Förderungen des Landes Niederösterreich von den Projektgesamtkosten abgezogen. Der Restbetrag wird zur Berechnung der Förderung herangezogen.
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